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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

5. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der Friedhöfe in der Samtgemeinde Selsingen 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64) i. V. m. den §§ 1 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Neufassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 27.05.2021 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Samtgemeinde Selsingen vom 
16.06.2017 (Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2017), zuletzt geändert durch Satzung vom 17.06.2019 
(Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2019) wird wie folgt geändert: 

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 enthält die als Anlage zu dieser Satzung beigefügte Fassung. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Die Gebühr zu 3.3 tritt ab 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Selsingen, 14.06.2021 
 
Kahrs 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Anlage 
Gebührensätze für das Friedhofswesen der Samtgemeinde Selsingen 
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Anlage 
 

Gebührensätze für das Friedhofswesen der Samtgemeinde Selsingen  

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Samtgemeinde Selsingen 

Gebührenart/Friedhof Anderlingen Deinstedt Farven Ostereistedt Rhade Sandbostel Seedorf Selsingen 

Friedhof alle alle alle alle alle Leichenhalle alle 
Selsingen, 
Haaaßel, 
Granstedt 

  - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - - € - 

1. Einräumung des Nutzungsrechtes (30 Jahre) 

1.1 für eine Wahlgrabstätte (je Grabst.) 200,00 60,00 200,00 60,00 60,00   80,00 100,00 

1.2 für ein Urnenwahlgrab 100,00       300,00❺❻❼     100,00 

1.3 für ein Reihengrab 200,00 60,00 200,00 60,00 60,00   80,00 280,00 

1.4 für ein Urnenreihengrab 100,00  300,00   60,00 200,00❻❼     100,00 

1.5 für ein Kinderreihengrab (bis 5.Lebensj.) 60,00           26,00 100,00 

1.6 anonymes Urnengrab 600,00           500,00 500,00 

1.7 anonyme Erdbestattung 1.200,00          500,00   

1.8 halbanonymes Urnengrab 600,00   600,00  600,00 600,00   500,00 700,00 

1.9 halbanonyme Erdbestattung 1.200,00   1.200,00   1.200,00 900,00   500,00 800,00 

1.10 halbanonymes Urnengrab als Baumbestattung        1.000,00 

2. Verlängerung des Nutzungsrechtes (pro Jahr) 

2.1 Wahlgrabstätte (je Grabst.)               4,00❾ 

2.4 für ein Urnenwahlgrab   2,00     10,00❻     4,00❾ 

2.5 zusätzl. Beisetzung einer Urne auf einem Wahl-
grab               100,00❾ 

3. Unterhaltungsgebühr (jährlich) 

3.1 für eine Wahlgrabstätte (je Grabstelle) 15,00   10,00❺ 5,50❹ 5,00❺   4,00❺ 6,00 
7,00❽ 

3.2 für ein Reihengrab 15,00   10,00❺ 5,50 5,00   4,00   

3.3 für eine Grabstätte, die vor Ablauf der Ruhe-
fristen abgeräumt und vom Friedhofsträger ge-
pflegt werden 

 - für die 1. Grabstelle 
 - für jede weitere Grabstelle 

       

 
 
 

100,00 
60,00 

4. Vorzeitige Rückgabe von Grabstätten 

 Rückgabe einer Grabstätte (frühestens 10 Jahre 
vor Ablauf der Ruhefrist) als einmalige Gebühr 
je verbleibendes Jahr der Ruhefrist 

 - für die 1. Grabstelle  
 - für jede weitere Grabstelle 

       

 
 
 

50,00 
30,00  

5. Benutzung der Friedhofskapelle u. Leichenhalle je Trauerfeier 

5.1 Leichenkammer 30,00 30,00 100,00 130,00 25,00 40,00 30,00 20,00/Tag 

5.2 Kapelle 100,00 120,00 100,00   155,00   30,00 200,00 

5.3 Nachlass: Spende Kapellenbau         50,00       

6. Verwaltungsgebühren 

6.1 Gebühr pro Bestattung               50,00 

6.2 Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung 
von Leichen, Aschen etc.               30,00 

6.3 Gebühr bei Rückgabe der Grabstätte vor Ablauf 
der Ruhefrist und bei Vernachlässigung der 
Grabpflege 

              30,00 

6.4 Genehmigung von Grabzeichen               25,00 

6.5 Einmalige Friedhofsumlage (Pflegegebühr, Was-
serversorg., Abfallents.) für die Nutzungszeit pro 
Grabstätte 

              30,00 bei 
vorz. Rückgabe 

6.6 Gebühren für die Genehmigung von Umbettun-
gen bei Bestattungen               30,00 

❶ Normale Unterhaltungsgebühr 4,00 €, für Heckenschneiden zusätzlich 1,00 €. ❻ einschl. Unterhaltungsgebühr 

❹ f. max. 10 Grabstellen ❼ (1 m²) f. max. 1 Urne 

❺ f. max 6 Grabstellen ❽ mit Heckeschneiden 

 ❾ nur Friedhof Selsingen 

 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
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1. Satzung zur Änderung 
der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Selsingen 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64) hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen 
in seiner Sitzung am 27.05.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Friedhofssatzung der Samtgemeinde Selsingen vom 16.06.2017 (Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 
30.06.2017 wird wie folgt geändert: 

Die Anlage zu § 18 Abs. 2 enthält die als Anlage zu dieser Satzung beigefügte Fassung. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.  
 
 
Selsingen, 14.06.2021 
 
Kahrs 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Anlage 
Gestaltungsvorschriften gemäß § 18 der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Selsingen 
 
 
Anlage 
Gestaltungsvorschriften gemäß § 18 der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Selsingen 
 
1. Gestaltungsvorschriften für den Friedhof Selsingen 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen den §§ 18 und 21 der Friedhofssatzung der Samtgemeinde 
Selsingen entsprechen. 

 
(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine oder Holz verwendet werden. 
 
(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

a) Die Grabmale müssen auf allen Seiten fachgerecht bearbeitet sein. 
b) Die Sockelhöhe der Grabmale darf 20 cm nicht überschreiten. 
c) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmals angebracht werden. 

 
(4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) auf einstelligen Grabstätten bis zu 0,70 m Höhe, 
b) auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten bis zu 1 m Höhe. 

 
(5) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) auf einstelligen Urnengrabstätten nur liegende Grabmale bis zu 0,30 m² Ansichtsfläche, 
b) auf mehrstelligen Urnengrabstätten bis zu 0,50 m² Ansichtsfläche. 

 
(6) Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstätte gelegt werden. 
 
(7) Grabstätteneinfassungen jeder Art sind nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind: 

a) Grabstätteneinfassungen aus Pflanzen bis zu 30 cm Höhe und bis zu 30 cm Breite 
b) Grabstätteneinfassungen aus Naturstein (außer aus grellweißem Material) bis zu 15 cm Höhe und bis zu 15 cm 

Breite. 
Grababdeckungen aus Naturstein (außer aus grellweißem Material) sind zulässig. Derartige Grababdeckungen 
dürfen maximal 50 % der einzelnen Grabstellen bedecken. Das Belegen von Grabstätten mit Kies oder ähnlichen 
Stoffen in Kombination mit einer Bepflanzung ist zulässig. 
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Das Belegen der Grabstätte mit Platten aus Beton, Kunststein u. a. sowie das Aufbringen von Teerpappe, Splitt 
oder ähnlichen Stoffen, anstelle einer Bepflanzung, sind nicht gestattet. 
Die Höhe der Bepflanzung auf den Grabstätten darf 1,60 m nicht übersteigen. 

 
(8) Die Samtgemeinde kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des Friedhofs Ausnahmen von den Vor-

schriften der Absätze 2 - 7 und auch sonstige Grabausstattungen zulassen. 
 
2. Gestaltungsvorschriften für die übrigen Friedhöfe 

 Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedigungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung 
ist nur mit Genehmigung der Samtgemeinde gestattet. Die Samtgemeinde ist berechtigt, im Rahmen der Richtlinien 
nach Beteiligung der jeweiligen Mitgliedsgemeinde Anordnungen zu treffen, die sich auf Werkstoffe, Art und Größe der 
Grabmäler Einfriedigungen usw. beziehen. Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmäler können auf Kosten des Ver-
pflichteten von der Samtgemeinde entfernt werden. 

 
 Auf den Friedhöfen Rhade und Rhadereistedt gilt zusätzlich folgende Regelung 
 
 Auf Urnengrabstätten sind nur in den Rasen eingelassene Grabplatten zulässig: 

a. auf Urnenreihengrabstätten eine Grabplatte mit bis zu 0,30 m² Ansichtsfläche 
b. auf Urnenwahlgrabstätten (Größe 1,5 m² für max. 2 Urnen) eine Grabplatte mit bis zu 0,50 m² Ansichtsfläche 
c. Bepflanzungen oder Grabeinfassungen jeder Art auf Urnengrabstätten sind nicht zulässig. 

 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Ahausen über die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Zwischen den Wegen" von Ahausen 
(mit örtlichen Bauvorschriften) 

 
 
Der Rat der Gemeinde Ahausen hat in seiner Sitzung am 10.05.2021 den Bebauungsplan Nr. 24 „Zwischen den Wegen“, 
bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Zwischen den Wegen“ erfolgte gemäß § 13 b BauGB unter Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 a BauGB, sodass von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a 
Abs. 1 BauGB abgesehen wurde. 
 
Die Lage des Bebauungsplanes Nr. 24 „Zwischen den Wegen“ ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. Die 
genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 



 166 

 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 24 „Zwischen den Wegen“ tritt mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 24 „Zwischen den Wegen“ einschließlich der Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung an 
im Gemeindebüro der Gemeinde Ahausen, Hauptstraße 9, 27367 Ahausen, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Der in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 24 „Zwischen 
den Wegen“ steht auch auf der Homepage der Samtgemeinde Sottrum unter dem Pfad: „Bauen&Wirt-
schaft/Bauleitplanung/Ahausen“ und im Geoportal der Metropolregion Hamburg zur Verfügung. 
 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuches wird hingewiesen: 
 
Gemäß § 215 Absatz 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuches hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Sittensen geltend gemacht worden sind; 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begrün-
den soll, ist darzulegen. 

 
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB hingewie-
sen. 
 
Gemäß § 44 Absatz 3, Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in 
den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
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Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Ahausen, den 30.06.2021 
 
Gemeinde Ahausen (L. S.) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gebührenordnung 

für das Freibad der Gemeinde Bothel vom 04.05.2017 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), jeweils in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bothel in 
seiner Sitzung am 24.03.2021 folgende Gebührenordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
In § 2 wird folgender Absatz 4 ergänzt: 

Betreibern von Einrichtungen (z. B. Kinderheimen, Behindertenwerkstätten etc.) ist der Erwerb von Familienkarten nicht 
gestattet. Die v. g. Betreiber haben die Möglichkeit zum Erwerb von Einzelkarten oder Jahreskarten entsprechend der 
regulären Eintrittspreise. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.05.2021 in Kraft. 
 
 
Bothel, den 02.06.2021 
 
Gemeinde Bothel  
Meyer (L. S.) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Reeßum über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 
 
Der Rat der Gemeinde Reeßum hat aufgrund der §§ 10 und 58 und 111 NKomVG in Verbindung mit § 132 und § 133 
Absatz 3 Satz 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193), am 13.07.2020 folgende Erschließungsbei-
tragssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für die erstmalige Herstellung von 
Erschließungsanlagen Erschließungsbeiträge nach Maßgabe der §§ 127 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB) und dieser 
Satzung. 
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§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) in 
   bis zu einer Breite von 
 a) Misch-, Dorf- und Wohngebieten 14,0 m 
  bei einseitiger Bebaubarkeit  8,0 m 
 b) Kern-, Gewerbe- und 
  Sondergebieten, die nicht unter d) und e) abweichend geregelt sind 20,0 m 
  bei einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m 
 c) Industriegebieten 25,0 m 
 d) Kleinsiedlungs-, Ferienhaus- und Campingplatzgebieten 10,0 m 
  bei einseitiger Bebaubarkeit 7,0 m 
 e) Wochenendhaus- und Dauerkleingartengebieten 7,0 m 

2. die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen 
innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite von 6,0 m, 

3. die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Bau-
gebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 27,0 m, 

4. Parkflächen und Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 
 a) soweit sie Bestandteil der in Nummer 1 bis Nummer 3 genannten Verkehrsanlagen sind (unselbstständige Park-

flächen und Grünanlagen), bis zu einer weiteren Breite von jeweils 5,0 m, 
 b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nummer 1 bis Nummer 3 genannten Verkehrsanlagen, aber nach städtebauli-

chen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Parkflächen 
und Grünanlagen), jeweils bis zu 15 vom Hundert aller im Abrechnungsgebiet (§ 6) liegenden Grundstücksflächen 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) bis zu dem in einer ergänzenden Satzung gemäß § 12 zu regelnden 
Umfang. 

 
(2) Werden durch eine Erschließungsanlage im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 unterschiedliche Baugebiete erschlossen, 
gilt die größte Breite. Endet sie als Sackgasse, vergrößern sich für den Bereich der Wendeanlage die in Absatz 1 genann-
ten Breiten um 50 vom Hundert, mindestens aber um 10 m. Entsprechendes gilt für den Bereich der Einmündung in andere 
oder der Kreuzung mit anderen Anlagen. 
 
(3) Die in Absatz 1 Nummern 1 und 3 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Rad- und Gehwege, Schramm-
borde und Sicherheitsstreifen, nicht aber unselbstständige Parkflächen und Grünanlagen; die in Absatz 1 Nummer 2 
genannte Breite umfasst nicht unselbstständige Grünanlagen. Die Breiten sind Durchschnittsbreiten und umfassen nicht 
die zu den Erschließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie 
die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien 
Strecken. 
 
 

§ 3 
Umfang des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören insbesondere die Kosten für 
a) den Erwerb der Grundflächen für Erschließungsanlagen, 
b) die Freilegung der Grundflächen für Erschließungsanlagen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßen- oder Wegekörpers einschließlich des Unterbaus, der Befestigung der Ober-

fläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 
d) die Herstellung der 

aa) Rinnen und Randsteine, 
bb) Gehwege,  
cc) Radwege, 
dd) kombinierten Geh- und Radwege, 
ee) Mischflächen (§ 10 Satz 2), 
ff) Seiten-, Trenn-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
gg) Beleuchtungseinrichtungen, 
hh) Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 
ii) Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

e) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
f) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
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g) die Herstellung der Parkflächen, 
h) die Herstellung der Grünanlagen 
i) die Herstellung der Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes, 
j) die Fremdfinanzierung, 
k) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und 

Landschaft, 
l) die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 
(2) Der Erschließungsaufwand umfasst auch  
a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung, im Fall 

einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Absatz 1 Satz 1 
BauGB auch den Wert nach § 68 Absatz 1 Nummer 4 BauGB, 

b) die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Land- oder Kreisstraße entstehen, die 
über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen, 

c) den Wert der Sachleistungen der Gemeinde sowie der vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleis-
tungen für die Freilegung und technische Herstellung der Erschließungsanlage. 

 
 

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2 und § 3) wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann 
abweichend davon den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder 
für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, ermitteln. 
 
 

§ 5  
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 vom Hundert. 
 
 

§ 6 
Abrechnungsgebiet 

 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet (berücksichtigungspflich-
tige Grundstücke). Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder werden die eine Erschließungseinheit bildenden 
Erschließungsanlagen gemeinsam abgerechnet, so bilden die von diesem Abschnitt oder diesen Erschließungsanlagen 
erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. In Fällen der Eigentümeridentität von Anlieger- und Hinterlieger-
grundstück zählen gefangene Hinterliegergrundstücke in der Regel zu den erschlossenen Grundstücken, nicht gefangene 
Hinterliegergrundstücke dagegen in der Regel nicht; gefangen ist ein Hinterliegergrundstück, wenn es ausschließlich über 
das Anliegergrundstück eine Verbindung zum gemeindlichen Verkehrsnetz hat. 
 
 

§ 7 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke 
des Abrechnungsgebietes (§ 6) verteilt. Die Verteilung des Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der 
Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgeblichen 
Nutzungsfaktoren ergeben. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Fläche des Buchgrundstücks. Abweichend davon gilt als Grund-
stücksfläche 

1. bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
BauGB und mit der Restfläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Teilfläche im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans oder der Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB, 

2. bei Grundstücken, die nicht unter Absatz 3 fallen, für die weder ein Bebauungsplan noch eine Satzung nach § 34 
Absatz 4 BauGB besteht und die teilweise innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) und mit der Rest-
fläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 
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3. bei Grundstücken, die über die sich nach Nummer 1 und Nummer 2 ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb-
lich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, 
der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

 
(3) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nummern 2 
und 3 BauGB nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. als Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) so genutzt 
werden, gilt als Grundstücksfläche die gesamte Fläche des Buchgrundstücks. 
 
 

§ 8  
Nutzungsfaktoren 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in 
anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,80 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss 
gerechnet. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 
 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 7 Absatz 2 bestimmten Flächen 

1. bei Grundstücken, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 34 
Absatz 4 Satz 1 Nummern 2 und 3 BauGB liegen, 
a) die festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, 

Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten 
die durch 2,80 m. geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-
det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder Tiefgaragenanlagen errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit fest-
gesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die industrielle Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit festge-
setzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 

g) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen oder die Baumassenzahl bestimmt 
ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berech-
nungswert nach Buchst. a bis c; 

2. bei Grundstücken, auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nummer 1 Buchst. a bzw. Buchst. d bis g oder die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nummer 1 Buchst. b bzw. Buchst. c überschritten wird, die tat-
sächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden 
Berechnungswerte nach Nummer 1 Buchst. b bzw. Buchst. c; 

3. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB keine Festset-
zungen der in Nummer 1 bezeichneten Art enthält, die aber ganz oder teilweise innerhalb des unbeplanten Innen-
bereichs (§ 34 Abs. 1 BauGB) liegen, wenn sie 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 
(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Wohngebiets (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebiets (§ 5 BauNVO), Mischgebiets (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebiets im Sinne von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungs-
plangebiets zu mehr als einem Drittel gewerblich oder in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird. Ob ein Grundstück in dieser 
Weise genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Nutzungen der tatsächlichen Geschossflächen 
zueinander stehen; hat die gewerbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sie sich 
überwiegend auf die Grundstücksfläche (z. B. Fuhrunternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen u. a.), ist anstelle 
der Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen; 
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2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Kerngebiets (§ 7 BauNVO), Gewerbegebiets (§ 8 BauNVO), Industriegebiets (§ 9 BauNVO) oder Sonder-
gebiets im Sinne von § 11 BauNVO liegt. 

Bei der Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands für selbständige Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
findet eine Erhöhung nach Satz 1 nicht statt. Im Fall von Satz 1 Nummer 2 ist der Nutzungsfaktor stattdessen um 50 vom 
Hundert zu ermäßigen. 
 
(5) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise 
nutzbar sind oder innerhalb des unbeplanten Innenbereichs so genutzt werden (§ 7 Abs. 3), beträgt der Nutzungsfaktor 
0,5. 
 
 

§ 9 
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Grundstücke, die durch mehrere, nicht zur gemeinsamen Aufwandsermittlung nach § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB 
zusammengefasste beitragsfähige Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB erschlossen 
werden, sind zu jeder dieser Anlagen beitragspflichtig. 
 
(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder werden 
sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohnzwecke genutzt, so wird die zu berücksichtigende Nutzfläche (§ 7 
Abs. 1 Satz 2) zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu zwei 
Dritteln in Ansatz gebracht. 
 
(3) Die vorstehende Ermäßigungsregelung gilt nicht, wenn für das Grundstück § 8 Absatz 4 Satz 1 anzuwenden ist. 
 
(4) Werden Grundstücke durch öffentliche, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-
bare Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 
BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die zu berücksichtigende Nutzfläche (§ 7 Abs. 1 Satz 2) bei der Abrechnung jeder 
dieser Erschließungsanlagen nur zu zwei Dritteln in Ansatz gebracht. 
 
 

§ 10 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 

1. den Grunderwerb, 

2. die Freilegung, 

3. die Fahrbahnen, 

4. die Radwege (zusammen oder einzeln), 

5. die Gehwege (zusammen oder einzeln), 

6. die kombinierten Geh- und Radwege (zusammen oder einzeln), 

7. die unselbständigen Parkflächen, 

8. die unselbständigen Grünanlagen, 
9. die Mischflächen, 

10. die Entwässerungseinrichtungen, 

11. die Beleuchtungseinrichtungen 

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. Mischflächen im Sinne von Nummer 9 sind solche Flächen, die 
innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Nummern 3 bis 8 genannten Teileinrichtungen miteinander 
kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 
 

§ 11 
Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 

 
(1) Die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB), die öffentlichen, aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB), die Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) und die Parkflächen 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
b) sie über Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
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(2) Die flächenmäßigen Bestandteile dieser Erschließungsanlagen sind endgültig hergestellt, wenn 
a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, 

Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, 

Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neu-
zeitlicher Bauweise bestehen; 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchst. a hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Buchst. c 

gestaltet sind. 
 
(3) Endgültig hergestellt sind 
a) Entwässerungseinrichtungen, wenn die Straßenrinnen, die Straßeneinläufe oder die sonst zur Ableitung des Straßen-

oberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen 
b) Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Erschließungsanlage und den örtlichen Verhältnissen ange-

passte Anzahl von Beleuchtungskörpern 
betriebsfertig angelegt sind. 
 
(4) Selbständige Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der 
Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 

§ 12 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) werden Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung und die Verteilung 
des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 
 

§ 13 
Entstehen der sachlichen Beitragspflichten 

 
(1) Die sachlichen Beitragspflichten entstehen mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage, im Falle der 
Abschnittsbildung mit der endgültigen Herstellung des Abschnitts und des Abschnittsbildungsbeschlusses, im Falle der 
Erschließungseinheit mit der endgültigen Herstellung aller die Einheit bildenden Erschließungsanlagen und des rechtzei-
tigen Zusammenfassungsbeschlusses. 
 
(2) In den Fällen der Kostenspaltung entstehen die sachlichen Beitragspflichten mit Abschluss der Maßnahme, deren 
Aufwand durch den Teilbeitrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der Kostenspaltung. 
 
(3) Im Fall des § 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB entstehen die sachlichen Beitragspflichten mit der Übernahme 
durch die Gemeinde. 
 

§ 14 
Vorausleistungen 

 
Für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, können Vorausleis-
tungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrags erhoben werden. 
 

§ 15 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Fall von Absatz 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Fall von 
Absatz 1 Satz 3 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum. 
 

§ 16 
Beitragsbescheid und Fälligkeit 

 
(1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch schriftlichen Bescheid festge-
setzt. 
 
(2) Die festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 
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§ 17 
Ablösung des Erschließungsbeitrags 

 
(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung des Erschließungsbeitrags 
durch Vertrag vereinbart werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Bei-
trags. Dabei ist der entstehende Erschließungsaufwand anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls noch nicht vorhan-
den, anhand der Kosten vergleichbarer Anlagen zu veranschlagen und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die durch 
die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 
 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch die Zahlung des Ablösebetrags wird die Beitragspflicht abge-
golten. 
 
(3) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich im Rahmen einer Beitragsabrechnung ergibt, dass der auf das 
betroffene Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als das Doppelte bzw. die Hälfte oder 
weniger als die Hälfte des vereinbarten Ablösebetrags ausmacht. In einem solchen Fall ist durch schriftlichen Bescheid 
der Erschließungsbeitrag unter Anrechnung des gezahlten Ablösebetrags anzufordern oder die Differenz zwischen 
gezahltem Ablösebetrag und Erschließungsbeitrag zu erstatten. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft und ersetzt die Satzung vom 29.07.1992. 
 
 
Gemeinde Reeßum 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Körner 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Tarmstedt über die einmalige Erhebung von Beiträgen nach §§ 6 und 6 b 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert am 15.7.2020 (Nds. GVBI. S. 244), und des § 6 und § 6 b des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert am 
24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 309), hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 3. Juni 2021 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Inhaltsübersicht: 
§ 1 Beitragsfähige Maßnahmen  
§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes  
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes  
§ 4 Aufwandspaltung und Abschnittsbildung  
§ 5 Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand  
§ 6 Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes  
§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke  
§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung  
§ 9 Vorteilsbemessung in Sonderfällen  
§ 10 Entstehung der Beitragspflicht  
§ 11 Beitragspflichtige  
§ 12 Vorausleistungen  
§ 13 Beitrags- und Vorausleistungsbescheid  
§ 14 Fälligkeit  
§ 15 Ablösung  
§ 16 Auskunfts- und Duldungspflicht 
§  17 Anzeigepflicht  
§ 18 Datenverarbeitung  
§ 19 Ordnungswidrigkeiten 
§ 20 Inkrafttreten 
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§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) - insgesamt, in Abschnitten oder Tei-
len - von den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet, Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit 
Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden können. 
 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Beitragsfähig ist der Aufwand für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Ver-
besserung und Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehören auch der Wert, der 
von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Grundflächen im Zeitpunkt der Bereitstellung sowie die 
Kosten dieser Bereitstellung;  

2. die Freilegung der Flächen; 

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahnen einschließlich Unterbau und Decke, 
sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen, sowie Aufwen-
dungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Straßenniveaus; für Wege, Plätze, Fußgängerzonen und 
Mischflächen gilt dies sinngemäß;  

4. Zum Aufwand für die Fahrbahn zählt auch der Aufwand für Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen, Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, Straßenmöblierung, antei-
lige Verwaltungskosten und die anteiligen Aufwendungen für die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 
a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen (auch kombinierte Einrichtungen), 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) Beleuchtungseinrichtungen, 
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtungen, 
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
g) Parkflächen (auch Standspuren und Haltebuchten, insbesondere Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanla-

gen, soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind, 
h) niveaugleichen Mischflächen, 

5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, sowie Verwaltungskosten, die ausschließlich der Maßnahme 
zuzurechnen sind,  

6. den Ausgleich oder den Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in die Natur und Land-
schaft,  

7. die Fremdfinanzierung, 

8. die Kosten der Gemeinde für die für Maßnahmen nach § 1 zu erbringenden Werk- und Dienstleistungen.  
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(3) Die Gemeinde informiert die voraussichtlich Beitragspflichtigen möglichst frühzeitig unter Vorlage ihrer Planungen über 
die beabsichtigte Durchführung einer beitragsfähigen Maßnahme an einer Verkehrsanlage und über das Verfahren der 
Beitragserhebung einschließlich in Betracht kommender Billigkeitsmaßnahmen. 
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§ 4 

Aufwandspaltung und Abschnlttsbildung 
 
(1) Die Gemeinde kann den Aufwand abweichend von § 3 Abs. 1 für bestimmte Teile einer Einrichtung (Aufwandspaltung) 
oder für selbständig nutzbare Abschnitte einer Einrichtung (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln. Die Entscheidung trifft 
jeweils der Rat. 
 
(2) Bei der Aufwandspaltung kann der Beitrag ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge gesondert erhoben werden 
für 

1. den Grunderwerb und den Wert der von der Gemeinde bereitgestellten Grundstücke,  

2. die Freilegung,  

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahnen mit Randsteinen und Schrammborden 
einschließlich des Anschlusses an andere Straßen,  

4. die Gehwege oder eines von ihnen, mit oder ohne Randsteine oder Schrammborde,  

5. die Radwege oder eines von ihnen mit oder ohne Randsteine oder Schrammborde,  

6. kombinierte Rad- und Gehwege oder eines von ihnen mit oder ohne Randsteine oder Schrammborde,  

7. die Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung,  

8. die Beleuchtungseinrichtungen,  

9. die Parkflächen,  

10. die Grünanlagen,  

11. die niveaugleichen Mischflächen,  

sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Werden Rand-
steine und Schrammborde nicht im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nr. 3 hergestellt, erweitert, verbessert oder 
erneuert, so sind sie den jeweils anderen Maßnahmen zuzuordnen.  
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für selbständig nutzbare Abschnitte einer Einrichtung.  
 
 

§ 5 
Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

 
(1) Die Gemeinde trägt von dem Gesamtaufwand vorab einen Anteil von 42 v. H. Zur Abgeltung des öffentlichen Interesses 
trägt sie außerdem den Teil des Aufwandes, der für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Allge-
meinheit oder die Gemeinde entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  
 
(2) Unter Abzug der von der Gemeinde zu tragenden Anteile i. S. v. Abs. 1 beträgt der Anteil der Beitragspflichtigen am 
Aufwand 

1. bei den öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, einschließI. 
 verkehrsberuhigter Wohnstraßen (75) v. H. 

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr  
 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
  und Stützmauern, Radwege, Haltebuchen einschließlich Busbuchten und Bushaltestellen, (50) v. H. 
 b) für Beleuchtungseinrichtungen, (50) v. H. 
 c) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, (50) v. H. 
 d) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
  öffentlichen Einrichtung, (60) v. H. 
 e) für Parkflächen (auch Standspuren),  (65) v. H. 
 f) für niveauausgleichende Mischflächen,  (40) v. H. 
 g) für kombinierte Rad- und Gehwege  (55) v. H. 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen,  
 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
  und Stützmauern, Haltebuchten einschließlich Busbuchten und Bushaltestellen, 
  Radwege sowie Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Straßenniveaus, (40) v. H. 
 b) für Beleuchtungseinrichtungen, (40) v. H. 
 c) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, (40) v. H. 
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 d) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen als Bestandteil 
  der öffentlichen Einrichtung, (50) v. H. 
 e) für Parkflächen (auch Standspuren), (60) v. H. 
 f) für kombinierte Rad- und Gehwege, (45) v. H. 

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG, (40) v. H. 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, 
 a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen (75) v. H. 
 b) die dem Anliegerverkehr und sonstigem Verkehr dienen (50) v. H. 
 c) die überwiegend dem sonstigen Verkehr dienen (40) v. H. 

6. bei Fußgängerzonen (60) v. H. 
 
(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung des bei-

tragsfähigen Aufwandes im Sinne von § 5 Abs. 1 verwendet. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten abweichend von Absatz 2 durch eine 

ergänzende Satzung den von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil höher oder niedriger festsetzen, wenn wich-
tige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen.  

 
 

§ 6 
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 

 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungs-
pflichtige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 
sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 
maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit 
Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits 
einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungs-
linie - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8.  
 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;  

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes;  

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;  

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  
 a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche 

des Grundstücks,  
 b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 
50 m zu ihr verläuft. 

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche 
zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;  

 
(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),  

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in 
Abs. 3 nicht erfasst wird.  
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§ 7 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchen-
gebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall 
wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich 
oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grund-
stücken je vollendete 2,50 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  
 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.  
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),  
 a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;  
 b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, 

Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die durch 3,5 und in allen anderen Bau-
gebieten die durch 2,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, jeweils auf ganze Zahlen abgerundet;  

 c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen sondern nur 
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, auf ganze Zahlen 
abgerundet;  

 d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Voll-
geschoss je Nutzungsebene;  

 e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;  
 f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;  
 g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vor-
handene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Nr. 1 a) - c);  

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. Nr. 1 d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. Nr. 1 c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. 
die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. Nr. 1 c); 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie  

 a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
 b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.  
 
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplan-
gebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;  

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Son-
dergebietes (§ 11 Bau NVO) liegt. 

 
 

§8 
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5, 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 
anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn  
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

  aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167, 
  bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
  cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0 
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  was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen Windkraft- oder selbständige Photovoltaikanlagen befin-
den,  

 b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung)  0,5 

 c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche HofsteIlen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Nutzung betriebene Biogasanlagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden 
sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Nr. 2 a), 

 d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der 
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 

  mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
  für die Restfläche gilt b),  
 e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen HofsteIlen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden, für eine Teil-

fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage  
  geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5  
  für die Restfläche gilt Nr. 2 a),  
 f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich-

keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  1,5  
  mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
  für die Restfläche gilt Nr. 2 a),  
 g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung 

erfassten Teilflächen  
  aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen  1,5 
   mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
  bb) mit sonstigen Baulichkeiten  1,0 
   mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
  cc) ohne Bebauung  1,0  
   für die Restfläche gilt Nr. 2 a).  
 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1  
 
 

§ 9 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

 
Für Grundstücke, die von mehr als einer öffentlichen Einrichtung im Sinne § 1 dieser Satzung erschlossen werden, ist die 
Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Einrichtung nur mit (zwei Dritteln) anzusetzen. Diese Regelung gilt nicht für 
Grundstücke, die im Sinne von § 6 gewerblich genutzt werden und für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten. Die Ermäßigung darf nicht zu einer Mehrbelastung der übrigen Anlieger führen. 
 
 

§ 10 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens 
jedoch/ und mit dem Aufwandspaltungsbeschluss.  
 
(3) Bei Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnitts-
maßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.  
 
(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem 
von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist.  
 
 

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümerin oder Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle der Eigentümerin oder des Eigentümers 
die Erbbauberechtigte oder der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümerinnen und Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
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(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und bei Woh-
nungs- und Teileigentum auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.  
 
 

§ 12 
Vorausleistungen 

 
Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, können auf die künftige Beitragsschuld angemessene 
Vorausleistungen verlangt werden. Die Vorausleistungen werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. 
Die Vorausleistung wird mit der endgültigen Beitragsschuld verrechnet, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist.  
 
 

§13 
Beitrags- und Vorausleistungsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Entsprechen-
des gilt für Vorausleistungen.  
 
 

§14 
Fälligkeit 

 
(1) Die Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 
(2) Die Gemeinde kann auf Antrag die Verrentung eines Beitrages oder einer Vorausleistung zulassen. Der Antrag ist vor 
Fälligkeit des Beitrages bzw. der Vorausleistung zu stellen. 
 
(3) Wird die Verrentung bewilligt, so wird der Beitrag oder die Vorausleistung in eine Schuld umgewandelt, die in bis zu 20 
Jahresleistungen zu entrichten ist. Die Jahresleistung muss mindestens 250,00 € jährlich betragen. Die Höhe der Jahres-
leistungen und der Zeitpunkt ihrer jeweiligen Fälligkeit werden im Bescheid bestimmt. Der jeweilige Restbetrag wird mit 
zwei Prozent über dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
verzinst. 
 
(4) Der Beitragspflichtige bzw. Vorausleistungspflichtige kann den jeweiligen Restbetrag jederzeit ohne weitere Zinsver-
pflichtung tilgen. Bei Veräußerung des Grundstückes oder des Erbbaurechtes wird der Beitrag bzw. die Vorausleistung in 
voller Höhe des Restbetrages fällig.  
 
(5) Die Befugnis, Beiträge und Vorausleistungen nach der Abgabenordnung zu stunden, bleibt hiervon unberührt. 
 
 

§ 15 
Ablösung 

 
(1) Der Beitrag kann für vom Rat beschlossene Maßnahmen im Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 Abs. 1 entstehende Auf-
wand an Hand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 5 bis 7 auf die Grund-
stücke zu verteilen, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Eirichtungen besondere 
wirtschaftliche Vorteile bietet.  
 
(2) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betreffende Ausbaumaßnahme endgültig abge-
golten.  
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht für die 
betreffende Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten. 
 
 

§ 16 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Beitragspflichtigen haben der Gemeinde die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 
 
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
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§ 17 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die Beitragspflicht ist der Gemeinde 
sowohl von der Veräußerin bzw. dem Veräußerer als auch von der Erwerberin bzw. dem Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen.  
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Beiträge beeinflussen, so hat die Beitragspflich-
tige bzw. der Beitragspflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für 
sie bzw. ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
 
 

§ 18 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ausführung dieser Satzung darf/dürfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
befasste(n) Stelle(n) der Gemeinde/Stadt die hierfür erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen 
Daten von den zuständigen Behörden und Abteilungen beschaffen und verarbeiten. Dies darf auch im Rahmen automati-
scher Abrufverfahren erfolgen. 
 
 

§19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

1. entgegen § 16 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge erforderlichen Auskünfte nicht erteilt,  

2. entgegen § 16 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe 
verweigert,  

3. entgegen § 17 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats schriftlich 
anzeigt,  

4. entgegen § 17 Abs. 2 nicht anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Bei-
träge beeinflussen.  

5. entgegen § 17 Abs. 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.  
 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft. Gleichzeitig treten die Vorschriften der Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubei-
tragssatzung) der Gemeinde Tarmstedt vom 10.12.1990 außer Kraft.  
 
 
Tarmstedt, den 24.06.2021 
 
Gemeinde Tarmstedt 
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2021 Nr. 12 
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